
Politische Gemeinde Rüthi
Gemeindeverwaltung, Staatsstrasse 78, 9464 Rüthi SG Telefon 071 767 77 77
Gemeinderatskanzlei Direktwahl 071 767 77 74

Gesuch für die Benutzung von öffentlichem Grund
(gesteigerter Gemeingebrauch)

Art. 21 Strassengesetz des Kantons St. Gallen (StrG)

Dieses Gesuch richtet sich für Gemeindestrassen und öffentliche Plätze. Für die Staatsstrasse ist
das Strassenkreisinspektorat zuständig.

1. Anlass / Benutzungsgrund

Anlass /
Benutzungsgrund
Ort
Kurze Beschreibung
des Anlasses /
Benutzungsgrundes
Datum, Zeit von Datum, Zeit bis

2. Gesuchsteller (bzw. Veranstalter)

Veranstalter /
Gesuchsteller
Verantwortliche Person

Adresse PLZ, Ort

Natel E-Mail

Rechnungsempfänger

3. Angaben zur Baustelle

Bauherrschaft /
Grundeigentümer
Bauleitung / verant-
wortliche Person
während gesamter
Bauzeit

Dem Gesuch ist ein Baustelleninstallationsplan beizulegen.



Hinweise / Unterschrift

Erfolgt eine Abgabe von Getränken gegen Entgelt, füllen Sie bitte zusätzlich das „Gesuch zur
Erteilung eines Gastgewerbepatentes für einen Anlass“ aus.

Mit der getätigten Reservation besteht noch kein Anspruch auf den Platz oder die Erteilung der
Bewilligung.

Ort, Datum Unterschrift Veranstalter /
Gesuchsteller

Unterschrift verantwortl. Person

Bitte reichen Sie das Gesuch spätestens 30 Tage vor der Veranstaltung bzw. vor der
Benutzung an die Gemeinderatskanzlei ein.

Dem Gesuch ist ein verbindlicher Situationsplan mit eingezeichneter und vermasster Fläche
beizulegen.

Geht an:
Gemeinderatskanzlei Rüthi, Staatsstrasse 78, 9464 Rüthi
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